
Akteneinsicht

bericht bzw. die Übergabeverfügung. 
Diese Formen des A. gelten analog 
für Strafsachen mit unbekanntem 
Täter. Dabei ist zu beachten, daß bis 
zur Ermittlung des Täters der A. nach 
den bestehenden Hauptuntersu
chungsrichtungen der Straftat erfol
gen kann. Übersteigt eine Akte 
150 Blatt, sind Aktenbände anzule
gen, die jeweils mit Aktenvorblatt 
und Inhaltsverzeichnis beginnen, 
äußerlich durch die entsprechende 
Bandzahl kenntlich zu machen sind 
und jeweils mit Bl. — 1 — ff. fort
gesetzt werden. -> Aktenführung

Akteneinsicht: Recht des Verteidi
gers nach Abschluß der Ermittlun
gen, das ihm auch — wenn dadurch 
die Ermittlungen nicht gefährdet 
werden — vor diesem Zeitpunkt ein
geräumt werden kann. A. kann dar
über hinaus zur Vorbereitung eines 
Gutachtens dem-* Sachverständigen 
gewährt werden. Das Gericht hat ge
sellschaftlichen Anklägern und Ver
teidigern zur Vorbereitung auf die 
Hauptverhandlung Akteneinsicht zu 
gewähren. Im Strafverfahren gegen 
Jugendliche hat auch der vom Ge
richt bestellte Beistand A., jedoch 
nicht der gesetzliche Vertreter als 
Beistand eines volljährigen Ange
klagten.

Aktenführung: die auf die Durch
führung der Anzeigenprüfung, des 
Ermittlungsverfahrens und des ge
richtlichen Strafverfahrens ein
schließlich der Einleitung und Kon
trolle der Verwirklichung von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit gerichtete, durch zen
trale Weisungen einheitlich geregelte, 
rationelle und übersichtliche Art und 
Weise der Speicherung von Informa
tionen in einer Strafakte. Die A. er
folgt nach den für den -* Aktenauf
bau geltenden Grundsätzen mit dem 
Ziel, jederzeit den Stand der Bearbei

tung der Sache deutlich zu rpachen 
und hat den Charakter der Strafakte 
als kriminalistisch und juristisch be
deutsames Dokument der Beweis
führung zu tragen. Neben Vordruk- 
ken, die ausschließlich durch die 
Untersuchungsorgane und den Ge
neralstaatsanwalt der DDR heraus
gegeben werden, sind in die Akte alle 
Protokolle über Ermittlungshand
lungen bzw. andere nicht formgebun
dene, schriftliche Unterlagen im Ori
ginal aufzunehmen. Entsprechend 
den Erfordernissen können auf Wei
sung Unterlagen zur —> Beweisfüh
rung in einer gesonderten —» Beweis
mittelakte geführt werden. Die An
fertigung von Duplikationen ist in 
zentralen Weisungen geregelt.

Aktenvermerk: schriftlich fixierte -> 
Ermittlungs- und Untersuchungs
handlungen, sofern darüber mangels 
Bedeutung für die —> Beweisführung 
kein Protokoll (gern. § 104 StPO) auf
genommen werden muß. Im Unter
schied zu den überwiegend form
gebundenen Protokollen (z. B. Ver
nehmungsprotokolle, Beschlagnah
meprotokolle u. a. m.) ist der A. eine 
zulässige, rationelle, in der äußeren 
Form nicht reglementierte, meist 
knapp formulierte Speicherung von 
für die Wahrheitsfindung notwendi
gen Informationen im Rahmen der 
Anzeigenprüfung und des Ermitt
lungsverfahrens. A. sind Bestandteile 
der -* Aktenführung und vervoll
ständigen den Aussagegehalt der 
Akte. Sie sind im allgemeinen selbst 
kein —> Beweismittel, sondern haben 
nur prozeßleitenden Charakter.

Aktivierungsanalyse -> Neutro
nenaktivierungsanalyse

akustische Authentizitätsuntersu
chungen: dienen in der kriminalisti
schen Untersuchung dem Zweck, die 
Ursprünglichkeit (Echtheit, Unver-
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